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Der neue Schweizerische Republikaner.
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Herausgegeben von Usteri.

Dienstag,den 14 Juli iZoi. Fünftes Quartal. Den 2s Meßidor!X.

Organische Gesetze für den der helvetischen
Tagsatzunq im kommenden Herbstmonat
vorzulegenden Verfassnngsentwurf.

VII.
Decretsvorschlag.

(Angenommen in der Sitzung des gesetzgebenden Raths
vom iz. Heum. i8ol.)

Der gesetzgebende Rath — In Erwägung, daß die

Mitglieder der Cantonslagsatziingen, vermöge des Art.
des Gesetzes vom ; ten Heumonal i 801, von dem ihren
Vorsitz führenden Statthalter zu gewissenhafter Erfüllung
ihrer Pflichten sollen beeidigt werden ;

In Erwägung daß es wicht'g ist, diese Eidesformel
nicht der Willkür zu überlassen, sondern sie für die ganze
Republik gleichförmig zu machen;

Nach Anhörung seiner zu Eulwerffung organischer Ge-

sitze für den Verfassnngsentwurf ernannten Commißion,
verordnet:

z. Der Statthalter < welcher die durch die Wahlver.
sammlungcn der Bezirke ernannten Mitglieder der

Cantonstagsatzung zusammen zu russen und zu bcei-

digcn hat, wird denselben folgende Eidesformel
ablesen:

Eidesformel.
„Ihr die Mitglieder der Cantonstagsatzung sollet

angeloben und schwören, einen feyerlichen Eid, daß ihr
auf die künftig abzuhaltende allgemeine helvctischeTagsat-

zung, aus allen helvetischen Bürgern, die nach dem 8ten

Artikel des Gesetzes vom z.Hcum. iflor wahlfähig sind,

den oder diejenigen ohne dafür Miethe und Gaben zu neh.

men oder irgend einigen Versprechungen oder Dröhnn,
gen Gehör zu geben, zu Deputieren erwählen werdet,
welche ihr nach eurem reinsten und besten Wissen und

Gewissen als die Nechtfchaff i.slen, und diejenigen, welche

diejmeiste Einsicht und Erfahrung besitzen, um das Gc-
meinbeste der einen helvetischen Republik beyAnuahme
einer neuenVcrfassung für dieselbe, zu begründen und zu

befördern anerkennt; Ihr sollet angeloben und schwören,

für euren Canton eine den Grundsätzen polirischer und
bürgerlicher Freyheit und Gleichheil und den Vorschris«

ten des allgemeinen helvetischen VerfassungsentwurffeS
angemessene Einrichtung zu entwcrffen; Ihr sollet end.

lich angeloben und schwören, euch mit keinerley ander»

Gegenständen zu befassen, ausser demenigcn die euch durch

den allgemeinen Verfassungsentwurf und durch das dar,
auf gegründete Gesetz vom ;. Heum. angewiesen sind,

und Euch bey denselben jederzeit den Beschlüssen der

Mehrheit der Tagsatzung zu unterziehen. Alles getreulich,

chrbarlich und ohne alle Gefährde als ihr euch darum

vor Gott und dem ganzen Vaterland werdet veranlwor.
ten mögen.

Diese Eidesformel sollen alsdann die Wahlmänner
nach Landesgebrauch und nach den Gewohnheiten

ihrer Kirche auf das feyerlichste angelobe» und bc«

schwören.

Gesetzgebender Rath, 27. May.
Fortsetzung.

Beschluß des MmMpalitätsberichts.

An diese Anordnung schließt sich endlich auch da«

nach dem bisher ziemlich allgemein geübten System ein,

gerichtete Armenwescn an, kraft dessen die Heymarhs-
genossenschaften ihre Armen verpflegen sollen. Es ist

nemlich bey der Zusammensetzung der Ortspolizeybehörde
kein Hinderniß weiter vorhanden, daß das Armcnwest»
nicht als ein Zweig der Polizcy, der Orrsgemeinde
überlassen werbe, da ihr Bezirk, ohne Rücksicht auf >h,

ren Besitzer, das vorzüglichste zur Armenverpsiegung tell»



bare Vermögen ausmacht; nur bedarf es einiger gesttz-

licher Bestimmungen, sowohl über das Verhältniß der

Bestcurimg der unbeweglichen Güter des Bezirks gegen

das übrige Vermögen der Gemcintsgcnossen, als aber

über die Art und Weise wie die Verpsiegnng selbst, nach

der Verschiedenheit der existierenden Verhältnisse un>

mittelbar oder mittelbar durch die Ortspol:zeybchvrde

zu besorgen sey. Sofort würden die Gemcindskammcrn
kcmerley politische îtributwnen mehr haben, sondern

allein aus die Verwaltung der Güter der Gcmcindsge-
iwsstuschasc und die Controlle über ihre Glieder einge-

schränkt styn.

Euerc Csmmißion hat diejenigen dieser Bestimmun-

gen, welche die Altribntiouen der Ortspolizeybehörde
in dieser Hinsicht festsetzen, in ihren neue» Vorschlag
a fgcnommen, da hingegen andere einem besondern,

die Organisation des Armenwestns im Allgemeinen »ä-

her bestimmenden Gesetz einzuverleiben seyn werden ;

und endlich scheint es ihr auch zweckmäßiger, da nach

ihren Vorschlägen zwischen der Orrspolizcybehörbe und

den Gemeindskammern kein nothwendiger Zusammen,

hang mehr üdrig bleibt, die Gesetze über beyde von ein-

ander abzusondern.

Bey diesen Bemerkungen Euerer Commißion, auf
welche sie Vorschläge gründet, die mehr oder weniger

wesentliche Bestandtheile des Gesetzes vom i;. Hornung
widern, wurde dieselbe von selbst auf die Nothwendigkeit
der Rücknahme des ganzen Gesetzes geleitet, und diese

führte sie auf die Enlwcrffung eines ganz umgearbeite-

tc» Gesttzvorschlags, in welchem sie eincsthciis obig?»

Entwicklungen Rechnung tragt, anderstheils aber an-

der» einzelnen Mangelndes vorigen Gesetzes, die ihr
aufgcstoßen, oder auf welche sie durch die von den

Mimizipalitäten und Gemeindskammern eingelangten

Schreiben aufmerksam gemacht worden, abzuhelfen

sucht. Es würde zu weiiläusig siyn, Sie B- G. im

Rapport selbst mir diesen Auslassungen, Modifikationen
und Bcysätzcn und ihren Gründen bekannt zu machen.

Wcim es Ihnen aber belieben sollte, in die Berathung
des Gcsttzesvorschlags einzutreten, so wird die Com.
mißipn solches bey den einzelnen Artikeln mündlich nach,

holuw.
Ehe aber Eäcre Commißibn Ihnen B, G. den Ge-

sctzrsvorschlag selbst unter Augen legt, scheint es ihr
zu möglichster Vereinfachung und Verkürzung der Be-
rathung nothwendig, ihre unmaßgevlichen Bemerkungen
über den zu befolgenben..Gaagchersc!ben vorzutragen..

Im Ganzen genommen beruht dieser Gesttzesvorschlag'
auf folgenden Sätzen:

1) Die Ortspolizey wird nach Ortsgemeindbczirkeil
ausgeübt, die unter Festsetzung cinèS '

Minimums von
Volksmenge, und unter Zulassung der Vereinigung
mehrerer Bezirke, »ach den bestehenden Heymathsbür-
ger- oder wo diese mangeln, Kirchgemeinbsbezirkeu
sich richten.

2) Die Ortspolizeygemcinde geht von der Ortöge-
meinde ans, welche-aus den Honuinchsgenossc» des Be-
zirks und allen mit Grundeigenthum darin angesessenen

helvetischen Bürgern besteht.

z) Der Generalversammlung der Ortsbürger stehen

sowohl die Wahlen des Gemcindcraths als Orlspolizch,
dehörde, als aber gewisse Aufsichtsrechtc über solchen zu.

4) Dem Geweiiiderath liegt unter bestimmten Ein-
schränkungen die Besorgung der Ortspolizey und die

Verwaltung der Orcsgüler ob.
5) Die Quelle», aus denen er die Unkosten seiner

Verwaltung bestreiket, sind neben denjenigen, die aens

allgemeinen Gesetzen fließen, der Ertrag der Orlsgülcr,
die-durch Höhcrc Behörden bestimmten unwandelbaren
Beyträge der Einsaßen, und die allein von den Ores-
bürgern zu erhebenden Steuern.

Ehe und bevor Sie B. G- diesen Sätzen beygepflich.
tct habe», scheint es Encrer Commißion zwecklos, in
die Berathung des Gesttzcsvorschlags selbst einzutreten,
da derselbe durchaus auf solchen beruht, und jede im
Verfolg der Berathung über die einzelnen Artikel be-

sehehene Vcrwerffung des einen ober andern derselben,
bcn Gesttzesvorschlag zu einem zusammenhanglosen Gau-
jcn umschaffen und eben dadurch im Ganzen vcrwerf-
lich machen würde. Euere Commißion trägt daher

darauf an, über obige Satze im Allgemeinen dic Bcra-
thung zu eröffnen und absonderlich darüber abzustimmen.

Werden dieselben angenommen, so kaun alsdann zur
artikelweistn Berathung geschritten werden, wo dann
die Commißion es sich zur Pflicht machen wird, bey

jeder allgemeinen Entscheidung, die aber zugleich die

Abfertigung einer der eingegebenen Petitionen in sich

schließt, Sie B. G- darauf aufmerksam zu machen,
und seiner Zeit, wenn der Gesttzesvorschlag zum Gesttz
erhoben werden sollte, in Betreff dieser Bitt- und Zu-
schrifteu ihnen bestimmte Anträge vorzulegen.

Werden solche hingegen verw>»ess n, und wird keine

neue Unteisuchnng erkennt, so wird Euerc Commißion
aisdeun Ihnen die einzelnen bcnlmmtcn Anträge über

jede der eingelangten Petitionen wiederholen und diM»



nigen so noch unbcsiimmt sind, weil sic m einer vorge-

sthtagcncn allgem.cincn Verfügung ihre Adferligung sin-

den sollten, n» bestialmtt verwaut-ei» und Ihnen >olche

von neuem vortragen.
Dieß vorauSgestzt, ist nun der G c se tz v o r sch lag

folgender!
Der gesetzgebende Nalh,

AuS Anlaß einer grossen Anzahl Bittschriften aus

allen Gegenden von Heivesten, welche über einen oder

mehrere Arukel der Gesetze vom iz.Hormmg 1799 über

die Bürgerrechte, und vom c;. Hormmg 1799 deleef-

send die Munizipalitàlen, Erläuterung begehren oder ge-

gen dieselben mtt Vorstellungen eingelangt sind, und auf
den Bericht seiner eigens dazu ntevergesczten Commißion ;

In Erwägung der lnangelhast erfundenen Grundlage,
besonders des erwähnten Gesetzes vom i;. Horn. 1799
und der zahllosen Schwierigkeiten, die sich m semer

Anwendung in mehrern Hinsichten darbieten;

beschließt:
Das Gesetz vom 1 ;ten Hornmmg 1799, ferner die

Gesetze vom 1 zten Wmtermvnac 1798, vom ten

Weinmonat 179s und Lien Apr,! cLoo sind zueückgc-

r.vmmen.
An Platz dieser Gesetze wird verordnet, wie folget :

Erster Abschnitt.
Errichtung, Z n sa m in en se tz u n g und Bil-

dung der G em e i n d c r à t h e.

1. In jeder im folgenden Ar'ikcl bestimmten Abthci-
lüng des helvetischen Gebiets, soll zu Besorgung der

Sachpolizcy des Orts, zu Verwaltung der Ortsgemeind-

guter und zu Beziehung und Verwendung der Ortsge-
meind - Einkünfte cm G e m c i n de r a t h seyn.

2. Jeder Bürgergemcindsdezirt, und in denjenigen

Gegenden, wo das Bürgcegemeindvcrhältniß nicht be-

kannl ist, jeder Kirchgcmeinds- oder Ortschastsbezìrk,

in dessen Umfang w.nigstenS vierhundert Seelen wohnen,

kann einen G e m e i n d e r a t h s b c z i rk ausinachen.

Diejenigen der obgenannten Bezirke, in deren Umfang
eine geringere Anzahl Einwohner sich befindet sollen

zu Bildung eine» Gemeinderathdezirks, m.t einem der

nächstgelegencn Bezirke, welchen die Veewaliungskam-

mer des Cantons bestimmen wird vereiniget werden;
jedoch können diejenigen der genannten Bezirke) die

zugleich eme-eigene Kirchgemeinde bilde», wenn schon

nichl 400 Seelen in ihrem Umfange wohnhast sind

emêkl'i absonderlichen -Gememderachsbezirk ausmachend

Gleichermaßen können mehrere Bezirke deren jedem
nach dem ersten Abschnitt dieses Aecikels vergönnt ist,
einen eigenen Gememderachsbezirk auszumachen, sich

zu Bildimg eines gemeinschaftlichen Gemeinderalybezirls
nut einander vereinige», in so fern jedoch, als sie in
dem nemlichen Gerichlsbezirk sich befinden.

z. Kein Gemeulderath darf aus wenige? als ft'mf
Gliedern bestehen, und eben so wenig kann die Anzahl
seiner Glieder, in Gemeinden von weniger als 2000'
Seelen, die Zahl von neun, und in keinem Falle die von'
fünfzehn übersteigen.

4. Die' Glieder des Gcmcinderaths werden ieweilen
von dee im Maymsnat abzuhaltenden ordentlichen Ge--

i'.eralversammlmig der Orlsbürger gewählt, die mich'
ihre Zahl ftstftzl und nach Vorschrift dcS Artikel 27'
abändert.

; Um in den Gemeinderakh wählbar zu seyn, muß
man zu der Generalversammlung der Orlsbürger Zu»
tritt uüd das 2;stc Jahr erreicht haben, mft keinem
der bereits gewählten Mitglieder im ersten Grade des'
Geblüts verwandt seyn, und weder zum geistlichen'
Stande gehöre», noch eine gerichtliche Stelle (die des'
Friedensrichters ausgenommen) noch die Stelle eines'
Cantons - oder Distriktöstalthalters oder eines Mitgliedes
der Verwàngàmmer oder ander» obern Behörde, '

bekleiden'.

Jede gegen diese Bedingnisse der Wahlfähigkeit vor-'
genommene Wahl ist ungüliig.

6. Der Vorsitzer des Gemeinderaths ist zugleich der'
Agent der vollziehenden Gewalt in dem Gemeinde--'

rathsbezirk. Er heißt G e m e in d a mm a n u, und '

wird auf den Vorschlag.des DistriktsstaNhalters von'
dem Statt-Halter des Cantons aus der Zahl der Mit-'
glieder des Gemein-deraths gewählt und von dem selben '

zurückberufen.

Der Gemcindammann hat einen Stàtthaller, dm'
der Gemeinderath selbst ans seinen Mitgliedern ernennt/-

' 7. Jeder Gemeinderaiy hat einen Secretär und cinsn'
oder mehrere Weidet zur Abwart, die er selbst ernennt-
und zurüekoerust.

8. Jeter Gcmcinderath wird jährlich zum vierte»''
Theil erneuert. Der Austritt seiner Glieder geschieht in '

d.n drey ersten Jahren in der umgekehrten Oeduüng,'
wie sie erwählt worden; nach Verfluß derselben leistet '

jedes Mitglied nach vollendeter vierjähriger 'Amtszeit'
aus. Wenn die Anzahl der Glieder des Gemeinderaths '
nicht durch die Zahl vier sick) theilen läßt, so wird die-
dem vierten Th.'st am nächsten kömmende Zahl bèsti«-''

V



men wie viel Glieder jeweilen in den drey ersten Iah,
ren auskreten sollen.

y. Die austrctcnden Mitglieder sind alsogleich wieber

wählbar.
IQ. Der an Platz eines Mitgliedes des Gemeinde,

raths, das seine Amtszeit nicht vollendet hat, ernannte

Bürger lriltet in Betreff der Dauer seiner Amtszeit an

die Stelle desjenigen, den er ersczt.

l l. Wenn ein Mitglied des Gemeinderaths durch

anhaltende Krankheit, Abwesenheit oder aus andern

Gründen an der Erfüllung seiner Amtspflichten gehin-

dert wird, so wie auch, wenn ein solches durch Tod,
Beförderung, Entlassung oder sonst gänzlich von seiner

Scelle abtreten sollte, so kann der Gemeindcrath im

erste» Fall bis zur Hebung der eingetretenen Hindernisse,

im leztcrn aber bis zu Abhaltung der ordentlichen Ge,

ncralversammlung im Maymvnat, desselben Stelle er.

setzen.

»a. Dem Gemeinderath können in Betreff der Vcr.
waliung und Verwendung der gemeinsamen Güter der

Ortsgcmeinde, Gemeindsverordncte beygeordnct werden.

Ihre Anzahl soll die doppelte Anzahl der Mit.
gliedcr des Gemcindraths nicht übersteigen.

ich. Sie werden gleichfalls in der Generalversamm,

luug der Ortsbürger im Weinmonat gewählt.

i?. Um zu der Stelle eines Gcmeindsverordncten

wählbar zu seyn, muffen die in dem Artikel 5 ausgedruk.

ten Bedingnisse der Wahlfähigkcit eintreten.

16. Die Gemeindsverordncte werden alle Jahre neu

gewählt; die Abtretenden sind alsogleich wieder wählbar.

(Der Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Ueber eine künftige Verfassung des

Cantons Zürich. (»80».) 8. S. 24

Der Vf. will Räthe ertheilen — dir auf wahre repub.

litauische Freyheit, auf den Schutz der Rechte des Bür«

gers', auf gute Oekonomie und auf eine uicht drückende

Proceßform äbzwecken Dieser löbliche Zweck ist

auch durch die ganze Schrift unverkennbar. Allein über

das was eigentlich durch die Cantonalorganisation gclci-

stet werten soll, und über ihre Verhältnisse zur helvetischen

Verfassung, scheint der Vf. sehr wenig bestimmte und

besonders sehr unrichtige Begriffe zu haben. Wenn er

z, B. Aenderungen in der Constitution des Cantons durch

den Canlousrath mit Zustimmung von 5/4 Stimmen der

Mumzivalitälen will geschehen lassen, so ist dieß dem

allgemeinen Perfassnngsentwurf völlig zuwider; Wenn

er die Einrichtung der gesummten Rechtspflege zum Ge«

genstand der Cantonalorganisation macht, so ist dieß der
allgemeinen Verfassung durchaus zuwider; Wenn er

glaubt, die Wahlmethode der Stellvertreter der Can.
tone für die allgemeinen Tagsatzungen, sey durch den

Verfasslingsentwurf bestimmt, so ist auch das irrig.
Er läßt einen Cantonsrath von 16 Glieder» jährlich

neu wählen. Die Wahlmänner jedes Bezirks wählen ein

Glied, das i6te giebt die Stadt Zürich in Rüksichl auf
ihre starke Bürgerschaft. Die Gewählten müssen durch
10 Vota ihrer Collcgen bestätigt werden. Dieser Rath
ist Gesetzgeber in Sachen von besonderem Erfordermß des

Cantons ; er ist lezte Znstanz in allen Proceßmcbcn, und
Criminalrichter ; er vertheilt die Sleuren und wählt ji»
allen Stellen die vom Canton bezahlt werden.

Das ganze künftige Abgabensystem will der Vf. auf
Vermögenssteuren reductreii; allej bisherigen
indirekten Abgaben solle» wegfallen.

Die schon anderwärts empfohlene Stelle eines Heim«
licher s, der im Rang der zweyte Magistrat des Can.
tons wäre, wird auch hier anfgcstcllt. Dieser Mann soll

für alles wachen, was der Sorgsalt der Regierung ent»

gehen kann; er soll Sachvertreter und Kläger im Namen
einzelner Bürger sey», die es nicht wage» dürffcn, ihre
Klagen gegen Beamte n. s. w. zum Rechte einzuicftcn und
Ordnung zu fodern.

Mannigfaltigkeiten.
Fruchtprcise in Bern.

In dem letzteil halben Jahr izoo sind zu Bern verkaust
worden:

MäS Mitttlvreiß Lio. S.
Julius 5/8Z5 ZA Btz. »6,955 »7
August » 5,466 S9 - »5,977
September. » 10,Z6? -8 >/4 - -?,6Z7
Oktober » 9,7Z-> 25 1/2 » 2),»44 ll
November » »r,)Z6 26 1/4 - 29,864 »4

Dezember » »7,577 H4 - 46,<x-z »5

60,Zi; 16-,-8Z »5

In dem ersten halben Jahre izoi ;
AiäS Mtttelpreiß Li». S.

Ienner 16,54; -4 1/4 Btz. 40,404 »5

Horming 14,4-l «4 - Z4/77» 14

März ,-,8sz 24 - 27,406 »5

April » » »»,447 25 - 4Z,4»Z 6

May » -0,26? 25 - 51,096
Brachmonat 24,-40 -5 »/4 ' 62,7Z» 6

106,790 259,8)8 I
(Aus den Gemem, Helvet. Nachr. N. ».)
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